
der Versicherer 
nicht ausdrücklich 
Einzelanmeldungen 
verlangt. 

Auch hier hat der 
Arbeitgeber die 
Pflicht, Austretende 
auf die Möglichkeit 
der Einzelversiche-
rung hinzuweisen. 

Weiter gilt zu be-
achten, dass Leis-
tungsfälle bei den 
Personenversiche-
rungen rasch mög-
lichst zu melden 
sind. Insbesondere 
sind beim KTG ge-
mäss den AVB Fris-
ten gesetzt. 

Weitere Informati-
onen finden Sie 
unter: 

www.promrisk.ch / 
Informationen 

V e r s i c h e r u n g e n 
beinhalten immer 
Obliegenheiten für 
die Vertragspartner. 

Nachstehend möch-
ten wir auf ein paar 
wichtige Obliegen-
heiten des Versiche-
rungsnehmers hin-
weisen. 

Sozialversicherun-
gen: 

AHV (FAK/ALV) und 
BVG.  

Bei neu eintretenden 
Mitarbeitenden ist 
eine Anmeldung er-
forderlich, sofern die  
Voraussetzungen er-
füllt sind. Austritte 
sind dagegen nur 
beim BVG zwingend, 
bei der AHV erfolgt 
die Meldung über die 
Lohnbescheinigung. 

Personenversiche-
rungen: 

UVG (Suva) und Kol-
lektiv Krankentaggeld 
(KTG). 

Beim UVG müssen 
neu eintretende Mit-
arbeitende weder an– 
noch abgemeldet 
werden. Die Meldung 
erfolgt quasi über die 
jährliche Lohnsum-
mendeklaration. 

Dagegen muss der 
Arbeitgeber Austre-
tende über die Abre-
d e v e r s i c h e r u n g 
(Möglichkeit der Wei-
terversicherung) in-
formieren. 

In der Regel gilt die-
ses Meldesystem  per 
Deklaration auch 
beim Kollektiv Kran-
kentaggeld, sofern 

Gefahrserhöhung / -verminderung 

Eine wichtige Obliegen-
heit ist die Meldung der 
Gefahrserhöhung. Dar-
unter versteht man z.B. 
die betriebliche Tätig-
keit, aufgrund welcher 
je nach Versicherungs-
art die Tarifierung 
stattfindet, aber auch 
d i e  G e b ä u d e a r t 

(massiv / nicht massiv). 
Ändert sich das Risiko 
so muss der Versicherer 
dies wissen und die 
Gelegenheit haben, An-
passungen vornehmen 
zu können. Im Gegen-
zug ist der Versicherer 
ab eingegangener Mit-
teilung bereit, allfällige 

Gefahrsverminderun-
gen neu zu beurteilen, 
was dann auf die Prä-
mie einen positiven 
Einfluss haben kann. 
Eine weitere Obliegen-
heit des Versiche-
rungsnehmers ist z.B. 
die Beseitigung eines 
gefährlichen Zustands. 

 
Obliegenheiten 
als Arbeitgeber bzw. 
Versicherungsnehmer 
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